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I. Ausgangspunkte aus der Sicht des geltenden Rechts 

• § 35 BauGB ist – ebenso wie § 34 BauGB – „Planersatznorm“, d.h. sie regelt das Bauen 
außerhalb der (qualifiziert i.S.d. § 30 Abs. 1 BauGB) überplanten Bereiche. 
 Ausnahme vom Grundsatz der Planmäßigkeit ( § 1 Abs. 1, 3 BauGB) 

• § 35 Abs. 1 und 2 BauGB unterscheiden sog. privilegierte und „sonstige“ Vorhaben: 
 Sog. privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB: grundsätzlich zulässig, soweit 

öffentliche Belange i. S. d. § 35 Abs. 3 BauGB nicht „entgegenstehen“. 
 Sog. nachvollziehende Abwägung zwischen öffentlichen Belangen und Vorhabeninteresse, bei 

der das Gewicht der gesetzlichen Privilegierung zu berücksichtigen. 

 „Sonstige“ Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB: grundsätzlich unzulässig; nur 
ausnahmsweise zulässig, wenn keine öffentlichen Belange i. S. d. § 35 Abs. 3 
„beeinträchtigt“ werden. 

• Öffentliche Belange sind in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB nicht abschließend aufgezählt 
(„insbesondere“); darüber hinaus sog. unbenannte öffentliche Belange denkbar. 
 Zudem Möglichkeit der planerischen Einwirkung, § 35 Abs. 3 Sätze 2 und 3 BauGB. 

• Nach § 35 Abs. 4 BauGB sog. begünstigte Vorhaben (abschließender Katalog): Vorhaben, die 
§ 35 Abs. 2 unterfallen und eigentlich nicht zulässig wären. Ihnen können bestimmte Belange 
nicht entgegengehalten werden. 



II. Vorgeschichte 

• § 3 Bauregelungsverordnung (BauRegVO) von 1936 als Vorläufervorschrift: 
 

„(1) Für bauliche Anlagen, die außerhalb von Baugebieten oder, soweit solche nicht 
ausgewiesen sind, außerhalb eines im Zusammenhang gebauten Ortsteils ausge-
führt werden sollen, soll die baupolizeiliche Genehmigung versagt werden, wenn 
ihre Ausführung der geordneten Entwicklung des Gemeindegebiets oder einer 
ordnungsgemäßen Bebauung zuwiderlaufen würde. 

(2) Dies gilt namentlich für bauliche Anlagen, deren Ausführung unwirtschaftliche 
Aufwendungen für Straßen und andere Verkehrsanlagen, Schulversorgung, Polizei- 
und Feuerschutz oder sonstige öffentliche Aufgaben erfordern oder deren Benut-
zung besondere wirtschaftliche Schwierigkeiten für die Bewohner ergeben würde.“ 

 

• BauRegVO galt bis zu ihrer Aufhebung durch das BBauG 1960 als Bundes-
recht neben den Aufbaugesetzen der Länder fort. 



II. Vorgeschichte 

• § 3 BauRegVO schränkte die Bautätigkeit im Außenbereich im Interesse einer 
Freihaltung des Außenbereichs und einer wirtschaftlichen Konzentration von 
Infrastruktur weitgehend ein. 

• § 3 BauRgVO enthielt aber kein absolutes Bauverbot. Der Rechtsprechung des 
BVerwG zufolge mussten bestimmte Vorhaben außerhalb von Baugebieten und 
außerhalb des Bebauungszusammenhangs genehmigt werden: 

• „Der Landschaft  wesensgemäße“ Vorhaben, die der „naturgegebenen Bodennutzung“ 
dienten, soweit ihnen öffentliche Interessen nicht entgegenstanden. 

– Bsp.: „echte Landarbeitersiedlungen“ (BVerwG, DVBl. 1961, 476) 

– Nicht: Raststätte in den Alpen (BVerwGE 4, 124 [126]) 

• Vorhaben, die aufgrund ihrer Eigenart, insbesondere aufgrund ihres Nutzungszwecks 
oder aufgrund ihrer Wirkung auf die Umgebung nicht innerhalb der bebauten Ortslage 
errichtet werden konnten oder die an einen Standort außerhalb der Baugebiete gebun-
den waren. 

– Verneinend für die Alpen-Raststätte BVerwGE 4, 124 (128); denkbar aber bspw. für einen 
Bergwachtstützpunkt. 



III. § 35 Bundesbaugesetz (BBauG) 1960 

§ 35 BBauG 1960 knüpfte an § 3 BauRegVo und insbesondere auch an die BVerwG-
Rechtsprechung an: 

„(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die aus-
reichende Erschließung gesichert ist und wenn es 

1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebs-
fläche einnimmt, 

2. einer Landarbeiterstelle dient, 

3. dem Fernmeldewesen, der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, der Ab-
wasserwirtschaft oder einem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb dient oder 

4. wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen seiner nachteiligen Wirkung auf die 
Umgebung oder wegen seiner besonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt werden 
soll. 

(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffent-
liche Belange nicht beeinträchtigt. 

(3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben unwirtschaftliche 
Aufwendungen für Straßen und andere Verkehrseinrichtungen, Versorgungs- und Abwasseranlagen, für die 
Sicherheit, Gesundheit oder für sonstige Aufgaben erfordert, die Wasserwirtschaft gefährdet, das Ortsbild 
verunstaltet oder die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt oder wenn die Entstehung einer Split-
tersiedlung zu befürchten ist. Auf Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur ist besonders Rücksicht zu 
nehmen. 



III. § 35 Bundesbaugesetz (BBauG) 1960 

• § 35 BBauG 1960 führte erstmals den Begriff des Außenbereichs bundesrechtlich 
ein (zuvor war insb. in der Rechtsprechung von sog. Außengebieten die Rede). 

• § 35 BBauGB 1960 führte in den Abs. 1 und 2 die grundsätzliche Unterscheidung 
von privilegierten und sonstigen Vorhaben ein. 
 Bei der Schaffung der Privilegierungstatbestände in § 35 Abs. 1 BBauG deutliche 

Anknüpfung an die Rechtsprechung insb. des BVerwG. 
 Bewusste Bevorzugung der Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB durch Formulierung 

„entgegenstehen“ statt bloßer „Beeinträchtigung“. 

• § 35 Abs. 3 BBauG 1960 enthielt eine mit § 3 Abs. 2 BauRegVO vergleichbare beispielhafte 
Aufzählung öffentlicher Belange – nicht abschließend (insbesondere“). 

• Gesetzgeberisches Anliegen: Verhinderung einer „wilden und planlosen Besiedlung und Be-
bauung“ des Außenbereichs, größtmögliche Freihaltung des Außenbereichs von Bebauung 
und Erhaltung des landwirtschaftlichen und naturverbundenen Charakters. 



IV. Erweiterung im Hinblick auf vorhandene Anlagen: BBauG 1976  

• Schaffung zusätzlicher Genehmigungsmöglichkeiten für sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 
durch Einfügung der Abs. 4-7 durch BBauG 1976, da dem Gesetzgeber die bisherige Regelung 
zu streng erschien: 

– Gewachsene Siedlungs- und Bebauungsstrukturen im Außenbereich hätten nur 
Bestandsschutz, könnten aber auf der Grundlage des § 35 Abs. 2 kaum baulich 
weiterentwickelt werden. 

– Zudem Strukturwandel der Landwirtschaft, Erfordernis der Umnutzung ehemals 
landwirtschaftlich genutzter Gebäude, bspw. zu Wohnzwecken. 

• Den betreffenden sog. begünstigten Vorhaben können bestimmte öffentliche Belange nicht 
entgegengehalten werden: Darstellungen des Flächennutzungsplans oder eines Landschafts-
plans, Beeinträchtigung der Eigenart der Landschaft oder Entstehung/Verfestigung/Erweite-
ung einer Splittersiedlung. 



V. Entwicklung (Ausweitung) der Privilegierungstatbestände 

• Nur 4 Privilegierungstatbestände in § 35 Abs. 1 BBauG 1960. 

 „außenbereichstypische“ Land- und Forstwirtschaft, öffentliche Versorgung und 
ortsgebundene Gewerbebetriebe, im Außenbereich „gesollte“ Vorhaben 

• Einführung von Privilegierungen zugunsten von nicht „außenbereichstypischen“ 
(also „außenbereichsinadäquaten“) Vorhaben, insb. im Bereich der erneuerbaren 
Energien: 

– 1997 Windenergieanlagen (und Wasserkraftanlagen, jetzt § 35 Abs. 1 Nr. 5)  
– 2004 Biomasseanlagen im Zusammenhang mit land- oder forstwirtsch. Betrieb (Nr. 6) 
– 2011 Solaranlagen an bzw. auf zulässigerweise genutzten Gebäuden (Nr. 8) 

 Funktionswandel der Privilegierung: von der „Duldung“ bzw. „Hinnahme“ bestimmter 
Vorhaben zur Förderung der Vorhabenverwirklichung. 

• Bei den sonstigen Privilegierungstatbestände nicht derart einschneidende Ent-
wicklungen, eher kleinere Modifikationen, z.B.: 

– Privilegierung sog. vorgezogener Altenteilerhäuser durch BBauG 1976, wieder gestrichen durch 
BauROG 1998 (ebenso die Landarbeiterstellen) 

– Privilegierung der Kernenergie durch BauGB 1986 (jetzt Nr. 7, im Gesetzgebungsverfahren als 
Klarstellung bezeichnet) 

– 2013 Begrenzung der Privilegierung für gewerbliche Tierhaltungsanlagen (jetzt Nr. 4). 



VI. Entwicklung der öffentlichen Belange (jetzt § 35 Abs. 3 BauGB)  

• Bereits in § 3 Abs. 2 BauRegVO und § 35 Abs. 3 BBauG 1960 nur beispielhafte, 
nicht abschließende Aufzählung („namentlich“ bzw. „insbesondere“). 

– Weitere Ausdifferenzierungen und Präzisierungen im Verlauf BBauG-/BauGB-Novellen. 
– Vorschlag  CDU/CSU-Fraktionsentwurf zum BBauG 1979, der sich jedoch nicht durch-

setzen konnte: abschließende Regelung der öffentlichen Belange in § 35 Abs. 3, Ver-
festigung einer Splittersiedlung streichen etc. (auch Ausweitung der Erweiterungs-
möglichkeiten von Wohngebäuden und Gewerbebetrieben). 

• Einbeziehung planerischer Festlegungen in die Zulassungsentscheidung nach § 35 Abs. 1 und 
2 BauGB: 

– Durch BauGB 1986 Einbeziehung von Zielen der Raumordnung, jetzt § 35 Abs. 3 Satz 2: 
− „Negative“ Wirkung der Ziele: (raumbedeutsame) Vorhaben dürfen Zielen nicht widersprechen. 
− „Positive“ Wirkung für nach Abs. 1 privilegierte Vorhaben: öffentliche Belange stehen diesen 

nicht entgegen, soweit sie im Rahmen der Zielfestlegung abgewogen worden sind. 

– Durch BauROG 1998 Einführung des heutigen § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB: Öffentliche 
Belange stehen Vorhaben nach Abs. 1 Nr. 2-6 in der Regel auch dann entgegen, soweit 
für diese Vorhaben im Flächennutzungsplan oder durch Raumordnungsziele eine Aus-
weisung an anderer Stelle erfolgt ist. 



VII. Fazit und Anregungen für die Diskussion 

• Enormes Anwachsen des Gesetzestextes des § 35 BauGB 

• Gegenläufige Bewegungen: Öffnungen und Restriktionen der Außenbereichs-
bebauung; Gesetzgeber will einerseits neuen Baubedürfnissen im Außenbereich 
Rechnung tragen (Strukturwandel der Landwirtschaft, erneuerbare Energien), 
andererseits am Außenbereichsschutz festhalten. 

• Wandelbarkeit des Außenbereichs? 

• Außenbereich als reiner Rechtsbegriff 
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